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2134 (2014) vom 28. Januar 2014, 2149 (2014) vom 10. April 2014, 2181 (2014) vom 21. Oktober 2014, 

2196 (2015) vom 22. Januar 2015, 2212 (2015) vom 26. März 2015 und 2217 (2015) vom 28. April 2015 

sowie die Erklärungen seines Präsidenten vom 18. Dezember 2014252 und 20. Oktober 2015245, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und 

territorialen Unversehrtheit der Zentralafrikanischen Republik und unter Hinweis auf die Wichtigkeit der 

Grundsätze der Nichteinmischung, der guten Nachbarschaft und der regionalen Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis darauf, dass die Zentralafrikanische Republik die Hauptverantwortung dafür trägt, alle 

Bevölkerungsgruppen innerhalb ihres Hoheitsgebiets vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säube-

rung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen, 

 betonend, dass jede dauerhafte Lösung der Krise in der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich 

des politischen Prozesses und des Aussöhnungsprozesses, in der Eigenverantwortung der Zentralafrikani-

schen Republik liegen soll, und die Übergangsbehörden auffordernd, Parlamentswahlen und die zweite 
Runde der Präsidentschaftswahl auf freie, faire, transparente und inklusive Weise abzuhalten, mit dem Ziel, 

den Übergang unter Einhaltung der vereinbarten Frist bis zum 31. März 2016 abzuschließen, 

 mit der Aufforderung an alle Interessenträger, einschließlich der Kandidaten für die Präsidentschafts- 

und Parlamentswahlen, alles zu unterlassen, was den Wahlprozess behindern könnte, und ihnen eindringlich 

nahelegend, den Verhaltenskodex für die Wahlen zu befolgen und etwaige Streitigkeiten auf friedlichem Weg 

über die bestehenden Institutionen und rechtlichen Verfahren beizulegen, 

 mit der Aufforderung an die gewählten Verantwortlichen, dringend transparente und inklusive Maßnah-

men umzusetzen, die eine Stabilisierung und Aussöhnung in der Zentralafrikanischen Republik ermöglichen, 

einschließlich konkreter Schritte zur Wiederherstellung der effektiven Staatsgewalt im gesamten Hoheitsge-

biet der Zentralafrikanischen Republik, durch Wiederherstellung der Justizverwaltung und des Strafjustizsys-

tems, namentlich des Strafvollzugssystems, im ganzen Land die Straflosigkeit zu bekämpfen, durch geeig-
nete Prozesse der Sicherheitssektorreform die Streitkräfte der Zentralafrikanischen Republik und die Kräfte 

der inneren Sicherheit des Landes in multiethnische, professionelle und republikanische Sicherheitsdienste 

umzuwandeln, die Entwaffnung, Demobilisierung, Wiedereingliederung und Repatriierung bewaffneter 

Gruppen durchzuführen und eine funktionsfähige öffentliche Finanzverwaltung zu schaffen, um die mit der 

Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben verbundenen Ausgaben decken, Pläne für die frühzeitige Wieder-

herstellung durchführen und die Wirtschaft neu beleben zu können, 

 in Würdigung der Arbeit, die die Mehrdimensionale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten 

Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und die französischen Truppen derzeit leisten, um den Über-

gangsbehörden bei der Verbesserung der Sicherheitslage zu helfen, jedoch mit Besorgnis feststellend, dass 

die Sicherheitslage in der Zentralafrikanischen Republik sich zwar verbessert, aber weiter prekär ist, 

 unter Begrüßung der von der militärischen Beratungsmission der Europäischen Union in der Zentralaf-

rikanischen Republik mit Sitz in Bangui auf Ersuchen der Übergangsbehörden der Zentralafrikanischen Re-
publik geleisteten Arbeit mit dem Ziel, den Behörden sachverständigen Rat zu Reformen zur Umwandlung 

der Streitkräfte der Zentralafrikanischen Republik in multiethnische, professionelle und republikanische Si-

cherheitskräfte zu erteilen, 

 mit der Aufforderung an die Übergangsbehörden und späteren gewählten Organe der Zentralafrikani-

schen Republik, sicherzustellen, dass diejenigen, die Verstöße gegen das anwendbare Völkerrecht, einschließ-

_______________ 
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eine ständige Bedrohung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität des Landes darstellen, unter anderem 

durch die Einsetzung unrechtmäßiger Parallelverwaltungen, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis 
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die Feststellung treffen kann, dass Personen oder Einrichtungen, die die Reise einer gelisteten Person unter 

Verstoß gegen das Reiseverbot wissentlich erleichtern, die Benennungskriterien für Sanktionen erfüllen, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen, die der Vorsitzende des Ausschusses und der Präsident des Sicher-

heitsrats unternehmen, um die Durchführung der mit Resolution 2196 (2015) verhängten Maßnahmen im 

Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten, insbesondere den Staaten in der Region, zu unterstützen und zu 
stärken, und in dieser Hinsicht begrüßend, dass der Vorsitzende und Mitglieder des Ausschusses im August 

2015 in die Zentralafrikanische Republik gereist sind, 

 feststellend, dass die Situation in der Zentralafrikanischen Republik auch weiterhin eine Bedrohung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 

Waffenembargo 

 1. beschließt, dass alle Mitgliedstaaten bis zum 31. Januar 2017 weiter die erforderlichen Maßnah-

men ergreifen, um zu verhindern, dass von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch ihr Hoheitsgebiet oder durch 

ihre Staatsangehörigen oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen, sei 

es auf direktem oder indirektem Weg, Rüstungsgüter und sonstiges Wehrmaterial jeder Art, einschließlich 

Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und Ersatzteilen für 
dieselben, an die Zentralafrikanische Republik geliefert, verkauft oder weitergegeben werden, und zu ver-

hindern, dass dort technische Hilfe, Ausbildung, finanzielle und andere Hilfe bereitgestellt wird, die mit mi-

litärischen Aktivitäten oder mit der Bereitstellung, der Wartung oder dem Einsatz von Rüstungsgütern und 

sonstigem Wehrmaterial, einschließlich der Bereitstellung bewaffneter Söldner, gleichviel ob sie aus ihrem 

Hoheitsgebiet kommen oder nicht, zusammenhängt, und beschließt ferner, dass diese Maßnahme keine An-

wendung findet auf 

 a) Lieferungen, die ausschließlich für die Unterstützung der Mehrdimensionalen integrierten Stabi-

lisierungsmission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik, des Regionalen Einsatzver-

bands der Afrikanischen Union und der Missionen der Europäischen Union und der in die Zentralafrikanische 

Republik entsandten französischen Truppen und zur Nutzung durch sie bestimmt sind; 

 b) Lieferungen nichtletalen Geräts und die Bereitstellung von Hilfe, einschließlich operativer und 

nichtoperativer Ausbildung der Sicherheitskräfte der Zentralafrikanischen Republik, die ausschließlich zur 
Unterstützung des Prozesses der Sicherheitssektorreform in der Zentralafrikanischen Republik oder zur Nut-

zung in diesem Prozess bestimmt sind, in Abstimmung mit der Stabilisierungsmission und soweit sie dem 

Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 2127 (2013) im Voraus angekündigt wurden, und ersucht die 

Mission, in ihren regelmäßigen Berichten an den Rat über den Beitrag dieser Ausnahmeregelung zur Sicher-

heitssektorreform Bericht zu erstatten; 

 c) Versorgungsgüter, die von sudanesischen oder tschadischen Truppen ausschließlich zu ihrer eige-

nen Nutzung im Rahmen der internationalen Patrouillen der am 23. Mai 2011 in Khartum von Sudan, Tschad 

und der Zentralafrikanischen Republik zur Erhöhung der Sicherheit in den gemeinsamen Grenzgebieten in 

Zusammenarbeit mit der Stabilisierungsmission eingerichteten dreiseitigen Truppe in die Zentralafrikanische 

Republik verbracht wurden, soweit sie von dem Ausschuss im Voraus genehmigt wurden; 

 d) Lieferungen nichtletalen militärischen Geräts, das ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwe-
cke bestimmt ist, und damit zusammenhängende technische Hilfe oder Ausbildung, soweit diese von dem 

Ausschuss im Voraus genehmigt wurden; 
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Aktivitäten vorzugehen, die gegen das innerstaatliche Recht der Zentralafrikanischen Republik oder gegen 

ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen verstoßen, soweit sie dem Ausschuss im Voraus angekündigt wurden; 

 g) 
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Einfrieren von Vermºgenswerten 

 8. beschließt, dass alle Mitgliedstaaten bis zum 31. Januar 2017 weiter alle sich in ihrem Hoheitsge-

biet befindenden Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Ei-

gentum oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle der von dem Ausschuss benannten Personen oder 

Einrichtungen oder von Personen oder Einrichtungen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, 
oder von in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle befindlichen Einrichtungen stehen, unverzüglich ein-

frieren, und beschließt ferner, dass alle Mitgliedstaaten weiter sicherstellen, dass ihre Staatsangehörigen oder 

Personen oder Einrichtungen innerhalb ihres Hoheitsgebiets für die von dem Ausschuss benannten Personen 

oder Einrichtungen oder zu ihren Gunsten keine Gelder, finanziellen Vermögenswerte oder wirtschaftlichen 

Ressourcen zur Verfügung stellen können; 

 9. beschließt außerdem, dass die mit Ziffer 8 verhängten Maßnahmen nicht für Gelder, andere finan-

zielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen gelten, die nach Feststellung der betreffenden Mit-

gliedstaaten 

 a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, 
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ihrer Änderung, Aussetzung oder Aufhebung, wann immer dies im Lichte der Fortschritte bei der Stabilisie-

rung des Landes und der Befolgung dieser Resolution erforderlich ist; 

 33. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7611. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluss 

 Auf seiner 7617. Sitzung am 9. Februar 2016 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt „Die Situation in 

der Zentralafrikanischen Republik“. 

 

Resolution 2264 (2016) 

vom 9. Februar 2016 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und Erklärungen über die Zentralafrikanische Republik, 

insbesondere die Resolutionen 2121 (2013) vom 10. Oktober 2013, 2127 (2013) vom 5. Dezember 2013, 

2134 (2014) vom 28. Januar 2014, 2149 (2014) vom 10. April 2014, 2181 (2014) vom 21. Oktober 2014, 

2196 (2015) vom 22. Januar 2015, 2212 (2015) vom 26. März 2015 und 2217 (2015) vom 28. April 2015 

sowie die Erklärung seines Präsidenten vom 20. Oktober 2015245, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretärs vom 21. Dezember 2015 an den Präsiden-

ten des Sicherheitsrats255, 

 feststellend, dass die Situation in der Zentralafrikanischen Republik nach wie vor eine Bedrohung des 

Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, dass die Mehrdimensionale integrierte Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen 

in der Zentralafrikanischen Republik bis zu 10.750 Soldaten, darunter 480 Militärbeobachter und Stabsoffi-

ziere, sowie 2.080 Polizisten, davon 400 Einzelpolizisten, und 108 Strafvollzugsbeamte, einschließlich 

68 zusätzlicher Strafvollzugsbeamter, umfassen wird; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Personalstärke für die Soldaten, Polizisten und Strafvollzugsbe-

amten der Stabilisierungsmission fortlaufend zu überprüfen; 

 3. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7617. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschl¿sse 

 Am 10. Februar 2016 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den General-

sekretär256: 

 Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 8. Februar 2016 betreffend Ihre Absicht, 

Generalleutnant Balla Keïta (Senegal) zum Kommandeur der Truppe der Mehrdimensionalen integrier-

ten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik zu ernennen257, 

den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem 

Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis. 

_______________ 

255 S/2016/145. 

256 S/2016/130. 

257 S/2016/129. 


